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3. Instanz
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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts
vom 26. August 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin auch
die Kosten des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob die KlÃ¤gerin fÃ¼r ihre drei
Vorstandsmitglieder BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Unfallversicherung zu entrichten
hat.

Die KlÃ¤gerin ist eine Aktiengesellschaft (AG) und seit Juli 1991 Mitglied der
Beklagten. Ihre drei Vorstandsmitglieder sind jeweils mit weniger als 50 vH am
Aktienkapital beteiligt. Als die Beklagte aufgrund einer LohnbuchprÃ¼fung im
Oktober 1995 feststellte, daÃ� die BezÃ¼ge der Vorstandsmitglieder in den
jÃ¤hrlichen Lohnnachweisen der KlÃ¤gerin nicht angegeben und dementsprechend
bei der Beitragsberechnung nicht berÃ¼cksichtigt waren, forderte sie mit vier
berichtigten Beitragsbescheiden vom 15. August 1996 fÃ¼r die Jahre 1991 bis 1994
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eine Nachzahlung von insgesamt 25.550 DM. Mit Bescheid vom 16. Januar 1997
verlangte sie auÃ�erdem SÃ¤umniszuschlÃ¤ge in HÃ¶he von 1.016 DM. Den
Widerspruch der KlÃ¤gerin wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 23. Oktober
1997 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. In der gesetzlichen Unfallversicherung seien alle
im Unternehmen tÃ¤tigen Personen einschlieÃ�lich der angestellten Mitglieder des
Vorstandes einer AG grundsÃ¤tzlich pflichtversichert. Die andere Behandlung der
Vorstandsmitglieder in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sei in
der gesetzlichen Unfallversicherung mangels entsprechender gesetzlicher
Vorschriften, aber auch wegen einer anderen Interessenlage ohne Bedeutung, weil
hier nicht die soziale SchutzbedÃ¼rftigkeit, sondern die AblÃ¶sung der
Unternehmerhaftpflicht im Vordergrund stehe und allein der Unternehmer Mitglied
und zur Beitragszahlung verpflichtet sei.

Nach Erhebung der Klage hiergegen hat die Beklagte mit Bescheid vom 15. Januar
1998 von der KlÃ¤gerin weitere SÃ¤umniszuschlÃ¤ge in HÃ¶he von 3.048 DM fÃ¼r
das Jahr 1997 verlangt und ihre Forderung damit auf insgesamt 29.614 DM erhÃ¶ht.
Das Sozialgericht (SG) hat sÃ¤mtliche der genannten Bescheide aufgehoben (Urteil
vom 17. MÃ¤rz 1998). Das Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung der
Beklagten zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 26. August 1998). Diese habe ihre
ursprÃ¼nglichen Beitragsbescheide gemÃ¤Ã� Â§ 749 Nr 3 der
Reichsversicherungsordnung (RVO) mit den angefochtenen Bescheiden nicht
berichtigen und die Bescheide Ã¼ber die Erhebung von SÃ¤umniszuschlÃ¤gen nicht
erlassen dÃ¼rfen, weil die Beitragsberichtigung rechtswidrig gewesen sei. Die
Vorstandsmitglieder der KlÃ¤gerin seien weder nach Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO noch
nach Â§ 539 Abs 2 RVO versicherungspflichtig, so daÃ� sie fÃ¼r diese auch keine
BeitrÃ¤ge zu entrichten habe. Vorstandsmitglieder einer AG verrichteten keine
BeschÃ¤ftigung iS des Â§ 7 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB IV), der eine
fÃ¼r alle Zweige der Sozialversicherung geltende Legaldefinition enthalte. Sie seien
vielmehr aufgrund eines selbstÃ¤ndigen Dienstvertrages tÃ¤tig, der eine
GeschÃ¤ftsbesorgung gemÃ¤Ã� Â§ 675 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuchs zum
Gegenstand habe, und erzielten Arbeitseinkommen iS des Â§ 15 SGB IV. Die fÃ¼r
selbstÃ¤ndig TÃ¤tige typische Freiheit von persÃ¶nlicher AbhÃ¤ngigkeit in der fÃ¼r
Arbeitnehmer typischen Gestalt der Weisungsunterworfenheit unter das
Direktionsrecht eines Arbeitgebers lasse sich bei Vorstandsmitgliedern einer AG
weder inhaltlich noch erst recht bezÃ¼glich des Ã¤uÃ�eren Ablaufs, der Einteilung
und AusfÃ¼hrung der TÃ¤tigkeit feststellen. Dies folge aus den Vorschriften des
Aktiengesetzes (AktG), insbesondere aus Â§ 76 Abs 1, Â§ 82 Abs 1, Â§ 83 Abs 2, Â§
84 Abs 3, Â§ 93 Abs 4 Satz 1, Â§ 111 Abs 4 Satz 1 und 2 und Abs 4 Satz 3, Â§ 119
Abs 2 AktG. DaÃ� dieser Personenkreis kraft ausdrÃ¼cklicher gesetzlicher
Bestimmungen in der Rentenversicherung nicht versicherungspflichtig (Â§ 3 Abs 1a
des Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG) bzw Â§ 1 Satz 4 des Sechsten Buchs
Sozialgesetzbuch (SGB VI)) und in der Arbeitslosenversicherung nicht
beitragspflichtig bzw versicherungsfrei sei (Â§ 168 Abs 6 des
ArbeitsfÃ¶rderungsgesetzes (AFG) bzw Â§ 27 Abs 1 des Dritten Buchs
Sozialgesetzbuch (SGB III)), spreche nicht gegen, sondern fÃ¼r die Anerkennung
ihrer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit, auch in der gesetzlichen Unfallversicherung. Die
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) sowie die einschlÃ¤gige Literatur
teilten Ã¼berwiegend diese Auffassung. Namentlich das Urteil des BSG vom 22.
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April 1987 (SozR 4100 Â§ 141a Nr 8) begrÃ¼nde Ã¼berzeugend, daÃ� Mitglieder
des Vorstands einer AG nicht abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt seien. DemgegenÃ¼ber
kÃ¶nne dem Urteil des BSG vom 31. Mai 1989 (SozR 2200 Â§ 1248 Nr 48), das ua
das Fehlen eines Unternehmerrisikos und die Zahlung fester BezÃ¼ge als Hinweise
fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung angefÃ¼hrt habe, nicht gefolgt werden, weil
bei Leitern von juristischen Personen wie AG und GmbH ein echtes
Unternehmerrisiko nie bestehen kÃ¶nne und auch die Zahlung fester BezÃ¼ge hier
kein aussagekrÃ¤ftiges Kriterium darstelle, weil solche Zahlungen ohne RÃ¼cksicht
auf eine etwaige Kapitalbeteiligung und deren HÃ¶he regelmÃ¤Ã�ig Bestandteil der
jeweiligen AnstellungsvertrÃ¤ge sei.

Mit der â�� vom LSG zugelassenen â�� Revision rÃ¼gt die Beklagte die Verletzung
des Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO, des Â§ 725 Abs 1 RVO sowie des Â§ 7 Abs 1 SGB IV.
Weder Â§ 168 Abs 6 Satz 1 AFG bzw Â§ 27 Abs 1 Nr 5 SGB III noch Â§ 1 Satz 4 SGB
VI lasse sich der Rechtsgedanke entnehmen, Vorstandsmitglieder einer AG seien
keine BeschÃ¤ftigten und in der gesetzlichen Unfallversicherung nicht
versicherungspflichtig. Wortlaut, systematische Einordnung und
Entstehungsgeschichte dieser Vorschriften sprÃ¤chen fÃ¼r das Gegenteil. Erst
recht kÃ¶nnten aus diesen Vorschriften keine SchlÃ¼sse fÃ¼r eine
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Unfallversicherung gezogen werden.
Wegen der wirtschaftlichen Absicherung der Vorstandsmitglieder einer AG habe der
Gesetzgeber in der Renten- und Arbeitslosenversicherung auf deren Einbeziehung
verzichtet. In der gesetzlichen Unfallversicherung sei die soziale
SchutzbedÃ¼rftigkeit jedoch kein geeignetes Unterscheidungskriterium zwischen
selbstÃ¤ndiger und unselbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit, wie schon die Anzahl von
gesetzlichen PflichtversicherungstatbestÃ¤nden auch fÃ¼r Unternehmer in Â§ 539
Abs 1 RVO (Â§ 2 Abs 1 des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII)) zeige. Selbst
wenn in den beiden Versicherungszweigen Vorstandsmitglieder einer AG als
BeschÃ¤ftigte anzusehen wÃ¤ren, hÃ¤tte dies keine Auswirkungen auf die
gesetzliche Unfallversicherung, da im Unfallversicherungsrecht keine durch
Analogie auszufÃ¼llende versehentliche RegelungslÃ¼cke bestehe. Der genannte
Personenkreis sei auch nicht abstrakt aufgrund der Regelungen des AktG in einer
unternehmerÃ¤hnlichen Position, denn es mÃ¼sse strikt zwischen Organstellung
und AnstellungsverhÃ¤ltnis unterschieden werden. DaÃ� der Vorstand lediglich der
Ã�berwachung durch den Aufsichtsrat unterliege, spreche nicht dafÃ¼r, daÃ� der
Gesetzgeber ihm eine selbstÃ¤ndige Stellung eingerÃ¤umt habe. Die
Rechtsprechung habe vielfach festgestellt, daÃ� es bei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern
juristischer Personen ebenso wie bei hochqualifizierten Angestellten auf die
dienende Teilnahme am ArbeitsprozeÃ� ankomme und nicht auf eine besondere
fachliche Weisungsgebundenheit. Im Ã¼brigen seien dem Vorstand oft zu sehr die
HÃ¤nde gebunden, da in der Praxis alle wesentlichen GeschÃ¤fte von der
Zustimmung des Aufsichtsrats abhingen und Vorhaben von empfindlicher
Bedeutung fÃ¼r die AktionÃ¤re unmittelbar der Hauptversammlung zu unterbreiten
und von dieser zu entscheiden seien. Auch wÃ¼rden die BezÃ¼ge der
Vorstandsmitglieder einer AG nicht nach aktienrechtlichen GrundsÃ¤tzen festgelegt;
Â§ 87 Abs 1 AktG stelle nÃ¤mlich nur eine Grenze bei der Festsetzung der BezÃ¼ge
auf, um unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igen "MammutgehÃ¤ltern" vorzubeugen. Die
persÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit zeige sich auch in der grundsÃ¤tzlich jederzeitigen
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AbberufungsmÃ¶glichkeit des Vorstandsmitglieds. Ferner kÃ¶nne die HÃ¶he des
Grundkapitals einer AG kein Kriterium dafÃ¼r sein, ob ihre Vorstandsmitglieder
BeschÃ¤ftigte seien oder nicht. Zur KlÃ¤rung dieser Frage sei daher bei ihnen eine
Unterscheidung wie bei den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern einer GmbH danach erforderlich,
ob sie mangels eines maÃ�geblichen Einflusses auf die Gesellschaft von dieser
abhÃ¤ngig seien. Dies habe zur Folge, daÃ� "Fremd-Vorstandsmitglieder" und
"MinderheitsaktionÃ¤re-Vorstandsmitglieder" regelmÃ¤Ã�ig abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigte seien.

Hinsichtlich der Bescheide Ã¼ber die SÃ¤umniszuschlÃ¤ge vom 16. Januar 1997
und vom 28. September 1998 fÃ¼hrt die Beklagte in ihrer RevisionsbegrÃ¼ndung
aus, diese seien aus BilligkeitsgrÃ¼nden durch den Bescheid vom 28. September
1998 ersetzt worden. Darin wird der SÃ¤umniszuschlag auf 1.288 DM festgesetzt.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 26. August 1998 sowie das
Urteil des Sozialgerichts Darmstadt vom 17. MÃ¤rz 1998 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das Urteil des LSG fÃ¼r zutreffend.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Urteil einverstanden erklÃ¤rt (Â§ 124 Abs 2 des Sozialgerichtsgesetzes
(SGG)).

II

Die Revision der Beklagten ist unbegrÃ¼ndet. Wie die Vorinstanzen zu Recht
entschieden haben, muÃ�te die Beklagte bei der Beitragserhebung die drei
Vorstandsmitglieder der KlÃ¤gerin unberÃ¼cksichtigt lassen.

Das LSG ist zunÃ¤chst zutreffend davon ausgegangen, daÃ� der nach
Klageerhebung erlassene Bescheid Ã¼ber die Erhebung von SÃ¤umniszuschlÃ¤gen
vom 15. Januar 1998 Gegenstand des Verfahrens geworden ist. Im Beitragsrecht
werden wÃ¤hrend des Verfahrens vor dem SG und dem LSG im Rahmen eines
DauerrechtsverhÃ¤ltnisses ergangene Folgebescheide, die Regelungen jeweils fÃ¼r
einen weiteren Zeitraum treffen, in entsprechender Anwendung von Â§ 96 SGG iVm 
Â§ 153 Abs 1 SGG Gegenstand des beim LSG anhÃ¤ngigen Streitverfahrens, wenn
â�� wie hier â�� gegen die Folgebescheide die gleichen EinwÃ¤nde wie gegen den
Erstbescheid erhoben werden, der KlÃ¤ger sich auch gegen die Folgebescheide
wendet und die Beklagte nicht widerspricht. Dem steht das Urteil des 6. Senats des
BSG vom 20. MÃ¤rz 1996 (BSGE 78, 98 = SozR 3-2500 Â§ 87 Nr 12) nicht entgegen,
weil bei HonorarkÃ¼rzungsbescheiden fÃ¼r verschiedene Quartale im
Vertragsarztrecht andere VerhÃ¤ltnisse vorliegen (BSGE 79, 133, 134 mwN = SozR
3-2500 Â§ 240 Nr 27). Der erkennende Senat hat entschieden, daÃ� dies auch
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hinsichtlich der in der gesetzlichen Unfallversicherung fÃ¼r die einzelnen
GeschÃ¤ftsjahre ergangenen Beitragsbescheide gilt (BSGE 18, 93, 94 = SozR Nr 16
zu Â§ 96 SGG mwN; Urteil des Senats vom 28. September 1999 â�� B 2 U 40/98 R
â�� zur VerÃ¶ffentlichung vorgesehen). Wegen des engen Zusammenhangs
zwischen Beitragsbescheiden und Bescheiden Ã¼ber die Erhebung von
SÃ¤umniszuschlÃ¤gen (Â§ 24 SGB IV) sind auch bei andauernder SÃ¤umnis
Bescheide hierÃ¼ber jedenfalls dann in das Verfahren miteinzubeziehen, wenn â��
wie hier â�� der erste Bescheid Ã¼ber die Erhebung von SÃ¤umniszuschlÃ¤gen
aufgrund einer Anfechtung Gegenstand des Verfahrens geworden ist. Dagegen
konnte der nach VerkÃ¼ndung des Berufungsurteils ergangene Bescheid vom 28.
September 1998 nicht gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand des Verfahrens werden.
Der Hinweis auf diesen Bescheid in der RevisionsbegrÃ¼ndung hat jedoch im
Revisionsverfahren insofern Bedeutung, als die Beklagte damit ihr
Revisionsbegehren hinsichtlich der SÃ¤umniszuschlÃ¤ge von insgesamt 4.064 DM
auf 1.288 DM beschrÃ¤nkt.

Die beitragsrechtlichen Entscheidungen der Beklagten fÃ¼r die GeschÃ¤ftsjahre
1991 bis 1994 richten sich noch nach den Vorschriften der RVO. Am 1. Januar 1997
ist zwar das SGB VII in Kraft getreten (Art 36 des Unfallversicherungs-
Einordnungsgesetzes). GemÃ¤Ã� Â§ 219 Abs 1 Satz 2 SGB VII sind aber die
Vorschriften der RVO Ã¼ber die Aufbringung der Mittel fÃ¼r die vor 1997 liegenden
Haushaltsjahre weiter anzuwenden.

Grundlage fÃ¼r die Beitragserhebung in der gesetzlichen Unfallversicherung ist der
Gesamtnachweis der Versicherten, die im abgelaufenen GeschÃ¤ftsjahr von dem
Unternehmen beschÃ¤ftigt worden sind, und des anrechnungsfÃ¤higen Entgelts,
das sie verdient haben (Â§ 745 Abs 1 RVO). Die drei Vorstandsmitglieder der
KlÃ¤gerin gehÃ¶rten in den hier fraglichen Jahren nicht zum Kreis der kraft
Gesetzes Versicherten. Insbesondere waren sie nicht aufgrund eines Arbeits- oder
DienstverhÃ¤ltnisses (Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO) bei der KlÃ¤gerin beschÃ¤ftigt.

BeschÃ¤ftigung ist nach der Legaldefinition des Â§ 7 Abs 1 SGB IV, der fÃ¼r
sÃ¤mtliche Bereiche der Sozialversicherung gilt, die nichtselbstÃ¤ndige Arbeit,
insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis. Danach ist Arbeitnehmer, wer von einem
Arbeitgeber persÃ¶nlich abhÃ¤ngig ist (vgl BSG SozR 2100 Â§ 7 Nr 7 mwN). Die
persÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit stellt das wesentliche, das charakteristische Merkmal
des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses dar (Krasney in Schrammel, Versicherungs- und
Beitragspflicht in der Sozialversicherung, 1985, S 4). PersÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit
bedeutet Eingliederung in den Betrieb und Unterordnung unter das Weisungsrecht
des Arbeitgebers, insbesondere in bezug auf Zeit, Dauer und Ort der
ArbeitsausfÃ¼hrung. Das Weisungsrecht kann allerdings besonders bei Diensten
hÃ¶herer Art erheblich eingeschrÃ¤nkt und zur "funktionsgerecht dienenden
Teilhabe am ArbeitsprozeÃ� verfeinert" sein (vgl BSG SozR 2100 Â§ 7 Nr 7 mwN). Es
darf aber nicht vollstÃ¤ndig entfallen. Kennzeichnend fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit sind demgegenÃ¼ber das eigene Unternehmerrisiko, die
VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die MÃ¶glichkeit, frei
Ã¼ber Arbeitsort und Arbeitszeit zu verfÃ¼gen (vgl BSG Urteil vom 27. Juli 1989
â�� 11/7 RAr 71/87 â�� HV-Info 1989, 2678 mwN). Eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
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kann auch im Rahmen eines freien Dienstvertrages iS des bÃ¼rgerlichen Rechts
ausgeÃ¼bt werden (BSG SozR 2200 Â§ 165 Nrn 45 und 96). In ZweifelsfÃ¤llen
kommt es darauf an, welche Merkmale Ã¼berwiegen. Dies richtet sich nach den
UmstÃ¤nden des Einzelfalles, wobei die vertragliche Ausgestaltung im Vordergrund
steht, die allerdings zurÃ¼cktritt, wenn die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse
entscheidend davon abweichen (vgl BSG Urteil vom 27. Juli 1989 aaO).

Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben sind Vorstandsmitglieder einer AG bei TÃ¤tigkeiten fÃ¼r
das Unternehmen, dessen Vorstand sie angehÃ¶ren, in der Regel keine
BeschÃ¤ftigten iS des Â§ 7 Abs 1 SGB IV. Das ergibt sich im wesentlichen aus dem
AktG vom 6. September 1965 (BGBl I 1089), das am 1. Januar 1966 in Kraft getreten
ist, inzwischen zahlreiche Ã�nderungen erfahren hat und hier in der Fassung von Art
4 des Gesetzes vom 22. Oktober 1997 (BGBl I 2567) anzuwenden ist. Nach dem
Rechtszustand vor Inkrafttreten des AktG (nÃ¤heres hierzu in Brackmann,
Handbuch der Sozialversicherung, 11. Aufl, S 470q II) wurde allerdings vom
Reichsversicherungsamt (RVA) auf der Grundlage des damals geltenden
Aktienrechts die Auffassung vertreten, daÃ� das Vorstandsmitglied einer AG in der
Angestelltenversicherung und der Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig
sei, sofern es nicht mindestens die HÃ¤lfte des Grundkapitals der Gesellschaft
besitze (RVA AN 1932, 430, vgl auch RVA in EuM 21, 125 sowie BG 1927, 379).
Versicherungspflichtig waren allerdings nur die Vorstandsmitglieder, die mit ihren
BezÃ¼gen die damals in beiden Versicherungszweigen geltende
Jahresarbeitsverdienstgrenze (JAV-Grenze) nicht Ã¼berschritten.

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) bereits in seinem Urteil vom 11. Juli 1953
(BGHZ 10, 187, 191) auf der Grundlage des damals noch geltenden AktG vom 30.
Januar 1937 (RGBl I 107) entschieden hatte, daÃ� AnstellungsvertrÃ¤ge von
Vorstandsmitgliedern einer AG grundsÃ¤tzlich unabhÃ¤ngige DienstvertrÃ¤ge sind,
fÃ¼r die nicht die EinschrÃ¤nkungen des Arbeitsrechts gelten, und dies in der zivil-
bzw arbeitsrechtlichen Rechtsprechung und Literatur seit langem herrschende
Meinung ist (vgl HÃ¼ffer, AktG, 3. Aufl, Â§ 84 RdNr 11 mwN), ergab sich im
Zusammenhang mit der vom Gesetzgeber beabsichtigten Aufhebung der JAV-
Grenze in der Rentenversicherung und der damit verbundenen Einbeziehung der
hÃ¶her verdienenden Angestellten in die Versicherungspflicht die Frage, wie mit
Mitgliedern der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und des Vorstandes von Kapitalgesellschaften
verfahren werden sollte. Das Ergebnis der Ã�berlegungen war, daÃ� mit Wirkung
vom 1. Januar 1968 durch Art 1 Â§ 2 Nr 2 des Dritten Rentenversicherungs-
Ã�nderungsgesetzes (3. RVÃ�ndG) vom 28. Juli 1969 (BGBl I 956) in den Â§ 3 AVG
ein Abs 1a eingefÃ¼gt wurde, der bestimmte, daÃ� Mitglieder des Vorstandes einer
AG nicht zu den Angestellten iS des Â§ 3 Abs 1 AVG gehÃ¶ren. Dabei Ã¼berwiegt
nach den Gesetzesmaterialien der Eindruck, daÃ� diese Regelung vom Gesetzgeber
subjektiv zunÃ¤chst nicht als Klarstellung, sondern als konstitutive Vorschrift
aufgefaÃ�t wurde, die lediglich wegen eines nicht vorhandenen sozialen
SchutzbedÃ¼rfnisses die Aufnahme der Vorstandsmitglieder einer AG als
Versicherungspflichtige in die gesetzliche Rentenversicherung ausschlieÃ�en sollte
(vgl hierzu die eingehende Darstellung der Entstehungsgeschichte des Â§ 3 Abs 1a
AVG in BSGE 36, 164, 166 f = SozR Nr 23 zu Â§ 3 AVG sowie in BSGE 36, 258, 260 =
SozR Nr 24 zu Â§ 3 AVG). Ebenso ist die Ã�bergangsvorschrift des Â§ 5b des
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Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes, der durch Art 2 Â§ 2 Nr 3 des 3.
RVÃ�ndG eingefÃ¼gt wurde, ein Indiz dafÃ¼r, daÃ� seinerzeit in der Praxis der
RentenversicherungstrÃ¤ger Vorstandsmitglieder einer AG als abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigte behandelt werden konnten; denn Satz 1 der Vorschrift stellte
BeitrÃ¤ge, die fÃ¼r Personen iS des Â§ 3 Abs 1a AVG fÃ¼r Zeiten zwischen dem 1.
Januar 1968 und dem 31. Juli 1969 in der Annahme der Versicherungspflicht
entrichtet und bis zum 31. Dezember 1969 nicht zurÃ¼ckgefordert wurden, den
PflichtbeitrÃ¤gen gleich. Auch in der frÃ¼heren Rechtsprechung des BSG zu Â§ 3
AVG wurde â�� allerdings nicht in tragendem Zusammenhang â�� der Standpunkt
vertreten, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG grundsÃ¤tzlich abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigte und nur wegen Â§ 3 Abs 1a AVG nicht versicherungspflichtig seien
(BSGE 36, 258, 259 = SozR Nr 24 zu Â§ 3 AVG; desgleichen fÃ¼r deren
Stellvertreter BSGE 36, 164 = SozR Nr 23 zu Â§ 3 AVG). Dieser Standpunkt ist in der
darauf folgenden Rechtsprechung des BSG durch eine differenziertere
Betrachtungsweise abgelÃ¶st worden. Danach sind wertende Gesichtspunkte, wie
vor allem ein fehlendes Schutz- und SicherungsbedÃ¼rfnis von
Vorstandsmitgliedern einer AG, zwar fÃ¼r den Gesetzgeber bestimmend gewesen,
in den gesetzlichen Tatbestand des Â§ 3 Abs 1a AVG jedoch nicht eingegangen.
Diese Vorschrift stelle eine typisierende Regelung dar, bei der atypische
Besonderheiten des Einzelfalls unberÃ¼cksichtigt blieben und die insbesondere die
Vorstandsmitglieder einer kleinen und wirtschaftlich leistungsschwachen AG, bei
denen durchaus ein BedÃ¼rfnis nach sozialer Sicherung bestehen kÃ¶nne, vom
Versicherungsschutz ausschlieÃ�e (BSG SozR 2400 Â§ 3 Nr 4; BSG SozR 3-2940 Â§ 3
Nr 1). Lediglich in einem besonders gelagerten rentenversicherungsrechtlichen Falle
ist das BSG mit einer allgemein auf alle Vorstandsmitglieder bezogenen
BegrÃ¼ndung zu dem Ergebnis gekommen, daÃ� das in jenem Verfahren klagende
Vorstandsmitglied einer AG abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt sei (BSG Urteil vom 31. Mai
1989 â�� SozR 2200 Â§ 1248 Nr 48). Diesem Urteil, in welchem im Zusammenhang
mit Â§ 25 Abs 1 AVG (vorzeitiges Altersruhegeld) eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung
des Alleinvorstandes einer AG bejaht wurde, lag ein von der Regel abweichender
Sachverhalt zugrunde. Es handelte sich dabei um die weniger als 50 Tage jÃ¤hrlich
in Anspruch nehmende und mit 60.000 DM pro Jahr honorierte "formalrechtliche"
Betreuung und Vertretung einer AG, die Kommanditistin einer GmbH und Co KG
war, kein eigenes Personal und keinen eigenen GeschÃ¤ftsbetrieb hatte und deren
Ã¤uÃ�erst geringe Verwaltungsarbeiten von Mitarbeitern der Muttergesellschaft
erledigt wurden.

Seit dem 1. Januar 1992 gilt in der Rentenversicherung anstelle des Â§ 3 Abs 1a
AVG die diesem im wesentlichen entsprechende Vorschrift des Â§ 1 Satz 4 SGB VI.
Danach sind Mitglieder des Vorstandes einer AG nicht versicherungspflichtig.

Im Recht der ArbeitsfÃ¶rderung hat das BSG mit Urteil vom 4. September 1979
entschieden, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG nicht nach Â§ 168 AFG
beitragspflichtig sind (BSGE 49, 22 = SozR 4100 Â§ 168 Nr 10). Es hat diese
Entscheidung im wesentlichen damit begrÃ¼ndet, daÃ� die in Â§ 3 Abs 1 AVG fÃ¼r
die Rentenversicherung getroffene Regelung in das Beitragsrecht nach dem AFG zu
Ã¼bernehmen sei, weil sich nach dem Willen des Gesetzgebers die Beitragspflicht
zur Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit als Folge entgeltlicher abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung
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nach den GrundsÃ¤tzen richten sollte, die Lehre und Rechtsprechung zum Begriff
des entgeltlichen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses in der Sozialversicherung
entwickelt hÃ¤tten; wenn aber nach dem Willen des Gesetzgebers schon die von
Lehre und Rechtsprechung zu anderen Bereichen des Sozialversicherungsrechts
entwickelten GrundsÃ¤tze im AFG gÃ¤lten, so sei dies um so mehr fÃ¼r dort
vorhandene ausdrÃ¼ckliche gesetzliche Regelungen, wie in Â§ 3 Abs 1a AVG,
anzunehmen (BSGE aaO 25). Diese Rechtsprechung ist in der Folgezeit fortgefÃ¼hrt
worden (BSG SozR 4100 Â§ 168 Nr 17; BSG SozR 4100 Â§ 141a Nr 8; BSG Urteil vom
26. MÃ¤rz 1992 â�� 11 RAr 15/91 â�� USK 9210). Mit Wirkung vom 1. Januar 1993
wurde in Â§ 168 AFG ein Abs 6 eingefÃ¼gt, wonach Mitglieder des Vorstandes einer
AG in BeschÃ¤ftigungen fÃ¼r das Unternehmen, dessen Vorstand sie angehÃ¶ren,
nicht beitragspflichtig sind. Die Regelung erstreckte sich auf die VorstandstÃ¤tigkeit
sowie auf alle sonstigen BeschÃ¤ftigungen in der AG, selbst wenn sie gegenÃ¼ber
der VorstandstÃ¤tigkeit Ã¼berwiegen (vgl BR-Drucks 503/92). Inhaltlich damit
Ã¼bereinstimmend bestimmt nunmehr Â§ 27 Abs 1 Nr 5 Satz 1 des seit dem 1.
Januar 1998 geltenden SGB III, daÃ� Personen in einer BeschÃ¤ftigung als
Mitglieder des Vorstandes einer AG fÃ¼r das Unternehmen, dessen Vorstand sie
angehÃ¶ren, versicherungsfrei sind.

Das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen
Pflegeversicherung enthÃ¤lt keine Sonderregelungen fÃ¼r Vorstandsmitglieder
einer AG, weil deren Einnahmen in der Regel die in diesen Versicherungszweigen
bestehende Versicherungspflichtgrenze (Â§ 165 Abs 1 Nr 2 RVO, Â§ 6 Abs 1 Nr 1 des
FÃ¼nften Buchs Sozialgesetzbuch, Â§ 20 Abs 1 Satz 1 des Elften Buchs
Sozialgesetzbuch) Ã¼berschreiten und schon aus diesem Grunde nicht
versicherungspflichtig sind.

FÃ¼r die gesetzliche Unfallversicherung wird in der Literatur Ã¼berwiegend die
Auffassung vertreten, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG mangels persÃ¶nlicher
AbhÃ¤ngigkeit in der Regel keine BeschÃ¤ftigten iS des Â§ 7 Abs 1 SGB IV sind (so:
Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, 11. Aufl, S 470 q II;
Brackmann/Wiester, Handbuch der Sozialversicherung, 12. Aufl, SGB VII, Â§ 2 RdNr
105; Lauterbach/Schwerdtfeger, UV-SGB VII, Â§ 2 RdNr 39; Schlegel in Schulin, HS-
UV, Â§ 14 RdNr 49; KassKomm-Seewald, Â§ 7 SGB IV RdNr 99; Schmitt, SGB VII, Â§ 2
RdNr 15; Bultmann, ZfS 1998, 302; aA: KassKomm-Ricke, Â§ 2 SGB VII RdNr 6;
Mehrtens, Gesetzliche Unfallversicherung, 5. Aufl, Â§ 2 SGB VII RdNr 6.24; Riebel in
Hauck, K Â§ 2 SGB VII RdNr 19a). Der Senat hÃ¤lt in Ã�bereinstimmung mit dem
angefochtenen Urteil des LSG diese Ã¼berwiegende Auffassung fÃ¼r zutreffend,
weil das AktG die TÃ¤tigkeit der Vorstandsmitglieder im wesentlichen als nicht
abhÃ¤ngig geregelt hat. So hat der Vorstand gemÃ¤Ã� Â§ 76 Abs 1 AktG die
Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten. Ihm obliegt die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung (Â§ 77 Abs 1 AktG) und die Vertretungsbefugnis nach auÃ�en
(Â§ 78 AktG), die nicht beschrÃ¤nkt werden kann (Â§ 82 Abs 1 AktG). Den
Vorstandsmitgliedern kann fÃ¼r ihre TÃ¤tigkeit eine Beteiligung am Gewinn
gewÃ¤hrt werden. Ihre GesamtbezÃ¼ge (Gehalt, Gewinnbeteiligungen,
AufwandsentschÃ¤digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art) mÃ¼ssen in einem angemessenen VerhÃ¤ltnis zu den
Aufgaben des Vorstandsmitglieds und zur Lage der Gesellschaft stehen (Â§ 87 Abs 1
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AktG). Sie unterliegen keinen Weisungen durch den Aufsichtsrat. Dieser hat
vielmehr lediglich eine Ã�berwachungsfunktion (Â§ 111 Abs 1 AktG). Nach Â§ 111
Abs 4 AktG kÃ¶nnen dem Aufsichtsrat MaÃ�nahmen der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung nicht
Ã¼bertragen werden (Satz 1); er oder die Satzung kÃ¶nnen lediglich bestimmen,
daÃ� bestimmte Arten von GeschÃ¤ften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen
werden dÃ¼rfen (Satz 2); bei Verweigerung der Zustimmung kann der Vorstand
verlangen, daÃ� die Hauptversammlung Ã¼ber die Zustimmung beschlieÃ�t (Satz
3). Auch die Hauptversammlung kann Ã¼ber die dem Vorstand obliegenden Fragen
der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung nur entscheiden, wenn dieser es verlangt (Â§ 119 Abs 2
AktG). SchlieÃ�lich kann ein Vorstandsmitglied nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes abberufen werden (Â§ 84 Abs 3 Satz 1 AktG).

Das Vorstandsmitglied einer AG ist auch nicht wie ein abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigter in
den Betriebsablauf des Unternehmens eingeordnet, denn selbst wenn es sich bei
seiner TÃ¤tigkeit nach den organisatorischen und funktionalen Regeln des
Unternehmens richtet, verhÃ¤lt es sich nicht anders als ein Unternehmer in seinem
Betrieb. Wie dieser hat das Vorstandsmitglied die genannten Regeln entweder
selbst aufgestellt oder zumindest an deren Aufstellung oder Beibehaltung
entscheidend mitgewirkt (vgl Bultmann, aaO S 304). Soweit die
HandlungsmÃ¶glichkeiten des Vorstandes im Ã¼brigen begrenzt sind, beruht dies
nicht auf Einzelanordnungen, sondern auf generell-abstrakten Leitlinien (Gesetz,
Satzung, BeschlÃ¼sse der Hauptversammlung), deren Beachtung zur Erreichung
des mit der TÃ¤tigkeit verbundenen Ziels notwendig ist. In solchen FÃ¤llen hat die
Rechtsprechung des BSG keine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung angenommen (BSG
SozR 2200 Â§ 165 Nrn 36, 45 und 61; BSG Urteil vom 18. Mai 1983 â�� 12 RK 41/81
â�� USK 8393): Auch der Umstand, daÃ� das Unternehmerrisiko beim
Vorstandsmitglied nur im Rahmen des Â§ 87 Abs 1 AktG und bei Gewinnbeteiligung
(Â§ 86 AktG) vorhanden ist, schlieÃ�t seine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit nicht aus, weil
auch bei einem nicht unter die Versicherungspflicht des Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO
fallenden Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH, der einen die
SperrminoritÃ¤t sichernden Anteil am Stammkapital hat (vgl BSGE 70, 81, 83 = 
SozR 3-4100 Â§ 104 Nr 8; SozR 3-4100 Â§ 168 Nr 8), die GmbH grundsÃ¤tzlich nur
mit ihrem GesellschaftsvermÃ¶gen haftet (Â§ 13 Abs 2 des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschrÃ¤nkter Haftung).

Fehlt es somit in der Regel bei Vorstandsmitgliedern einer AG an der abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung, so kann daraus allein nicht geschlossen werden, daÃ� nicht FÃ¤lle
mÃ¶glich sind, in denen ausnahmsweise Vorstandsmitglieder die Voraussetzungen
des Â§ 7 Abs 1 SGB IV erfÃ¼llen. DaÃ� solches rechtlich nicht ausgeschlossen ist,
ergibt sich daraus, daÃ� das Aktienrecht zwischen der Organstellung des
Vorstandsmitglieds und seiner Stellung als Vertragspartei unterscheidet und im
Anstellungsvertrag die Vereinbarung besonderer, im AktG nicht geregelter
Bestimmungen mÃ¶glich ist (vgl zB Â§ 84 Abs 1 Satz 5, Abs 3 Satz 5; Â§ 85 Abs 3
Satz 2; Â§ 87 Abs 2 Satz 2; Abs 3 AktG). Auch dem genannten Urteil des BSG vom
31. Mai 1985 (SozR 2200 Â§ 1248 Nr 48) lag ein von der Regel abweichender
Sachverhalt zugrunde. DaÃ� in diesem Ausnahmefall eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung bejaht wurde, lÃ¤Ã�t keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf den Regelfall zu,
zumal in diesem Urteil der typisierende Charakter des Â§ 3 Abs 1a AVG
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ausdrÃ¼cklich anerkannt und der von dieser Vorschrift erfaÃ�te Personenkreis als
ein solcher bezeichnet wird, "der Ã¤hnlich einem SelbstÃ¤ndigen unternehmerische
Aufgaben zu erfÃ¼llen hat und wie (in der Regel) ein SelbstÃ¤ndiger nicht kraft
Gesetzes versicherungspflichtig ist". Soweit das BSG seinerzeit in dem Urteil zu Â§ 3
Abs 1a AVG (BSGE 36, 258, 259 = SozR Nr 24 zu Â§ 3 AVG) eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung der Vorstandsmitglieder einer AG ohne nÃ¤here BegrÃ¼ndung
angenommen hat, geschah dies nicht in tragendem Zusammenhang.

DaÃ� bei diesem Personenkreis im Regelfall keine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung
besteht, wird von der Rechtsprechung des 7., 11. und inzwischen auch des 12.
Senats des BSG bestÃ¤tigt. So hat der 7. Senat in seinem Urteil vom 4. September
1979 (BSGE 49, 22 = SozR 4100 Â§ 168 Nr 10) die Auffassung vertreten, daÃ� das
Vorstandsmitglied einer AG nicht zu den Angestellten iS des Â§ 3 Abs 1 AVG
gehÃ¶re. Der 12. Senat hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen (SozR 4100
Â§ 168 Nr 17), weil eine solche Person nur zur Leistung selbstÃ¤ndiger Dienste
verpflichtet sei und sich die Beitragsfreiheit nicht nur auf die Organstellung,
sondern auch auf das DienstverhÃ¤ltnis beziehe, das zwischen der AG und ihm
durch Anstellungsvertrag begrÃ¼ndet werde. Dem ist der 11. Senat in seinem Urteil
vom 26. MÃ¤rz 1992 (11 RAr 15/91 â�� USK 9210) gefolgt. Er hat die in Â§ 3 Abs 1a
AVG bzw Â§ 1 Satz 3 SGB VI enthaltene Regelung nicht fÃ¼r verfassungswidrig
gehalten, weil die darin enthaltene Typisierung dem allgemeinen Gleichheitssatz
des Art 3 Abs 1 des Grundgesetzes nicht widerspreche. Die Typisierung sei
gerechtfertigt, da die AG typischerweise eine "groÃ�e" Kapitalgesellschaft (Â§ 7
AktG: Mindestgrundkapital 100.000 DM, jetzt 50.000 Euro) und die Organstellung
des Vorstandsmitglieds im Vergleich zum GmbH-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer weitaus
unabhÃ¤ngiger gestaltet sei.

In der gesetzlichen Unfallversicherung fÃ¼hrt die MÃ¶glichkeit, daÃ� in
EinzelfÃ¤llen ausnahmsweise Vorstandsmitglieder einer AG abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt
sind, nicht dazu, daÃ� in jedem Einzelfall Ã¼ber das Vorliegen einer BeschÃ¤ftigung
eine Gesamtbetrachtung angestellt werden muÃ�. Vielmehr besteht â�� wie in der
Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung â�� in allen FÃ¤llen keine
Versicherungspflicht nach Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO.

Da zu einer derartigen Typisierung allerdings nur der Gesetzgeber berechtigt ist,
darf das Gericht eine solche nur annehmen, wenn sich aus dem Gesetz hierfÃ¼r
hinreichende Anhaltspunkte ergeben. Dies ist im Unfallversicherungsrecht der Fall.
Zwar enthalten die Vorschriften Ã¼ber die Versicherung kraft Gesetzes und kraft
Satzung (Â§Â§ 539 bis 544 RVO) keine Regelung, aus der auf die generelle
Versicherungsfreiheit der Vorstandsmitglieder einer AG geschlossen werden
kÃ¶nnte. Ein solcher SchluÃ� kann aber aus der Regelung Ã¼ber die freiwillige
Versicherung gezogen werden. Denn dem Â§ 545 Satz 1 Nr 2 RVO ist zu
entnehmen, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG in keinem Fall als BeschÃ¤ftigte
nach Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO pflichtversichert sein kÃ¶nnen. Nach dieser durch Art 8
Nr 2 des Renten-Ã�berleitungsgesetzes (RÃ�G) vom 25. Juli 1991 (BGBl I 1606) in
den damaligen Abs 1 Satz 1 des Â§ 545 RVO eingefÃ¼gten Vorschrift, die am 1.
Januar 1992 in Kraft getreten ist (Art 42 Abs 1 RÃ�G), kÃ¶nnen Personen, die in
Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften regelmÃ¤Ã�ig wie ein Unternehmer
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selbstÃ¤ndig tÃ¤tig sind, der Unfallversicherung freiwillig beitreten, soweit sie nicht
schon kraft Gesetzes oder Satzung versichert sind. Nach den Gesetzesmaterialien
zu dieser Vorschrift (BT-Drucks 12/405 S 150) sollte durch die ErgÃ¤nzung in Satz 1
geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Gesellschaftern von Kapital- und
Personenhandelsgesellschaften, die maÃ�geblichen EinfluÃ� auf die
Entscheidungen der Gesellschaft haben und ihre Arbeit frei disponieren kÃ¶nnen,
ausdrÃ¼cklich das Recht eingerÃ¤umt werden, sich freiwillig bei demjenigen
UnfallversicherungstrÃ¤ger zu versichern, bei dem die Gesellschaft Mitglied ist.
Diese Personen seien nach der Rechtsprechung des BSG weder als Unternehmer
noch als BeschÃ¤ftigte anzusehen und hÃ¤tten damit bislang hÃ¤ufig keine
MÃ¶glichkeit gehabt, in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung
aufgenommen zu werden. Aus diesen Gesetzesmaterialien kann nicht geschlossen
werden, daÃ� die Vorschrift auf Vorstandsmitglieder einer AG nicht anwendbar oder
allenfalls anwendbar sei, wenn diese zumindest Ã¼ber eine SperrminoritÃ¤t an
Aktien verfÃ¼gen. Dies ergibt sich nicht einmal zwingend aus dem Wortlaut der
Materialien, obwohl die dort verwendete Terminologie "geschÃ¤ftsfÃ¼hrender
Gesellschafter" dem AktG fremd ist (dort werden die Begriffe Vorstandsmitglieder
und AktionÃ¤re verwendet). Denn der Gesetzgeber hat damit nur den
Hauptanwendungsfall der neuen Regelung genannt, nÃ¤mlich den
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH, der aufgrund der ihm gehÃ¶renden
GeschÃ¤ftsanteile wie ein Unternehmer tÃ¤tig ist, der aber aufgrund der
Rechtsprechung des BSG (vgl Zusammenfassung in SozR 3-2200 Â§ 723 Nr 2) sich
nach der Rechtslage vor dem 1. Januar 1992 nicht freiwillig versichern konnte.
UnabhÃ¤ngig hiervon muÃ� jedoch bei der Auslegung auch des Â§ 545 Satz 1 Nr 2
RVO beachtet werden, daÃ� nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) der in einer Rechtsvorschrift zum Ausdruck
kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers maÃ�gebend ist, so wie er sich aus
dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift und dem Sinnzusammenhang ergibt, in
den diese hineingestellt ist. Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive
Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer
Mitglieder Ã¼ber die Bedeutung der Vorschrift. Der Entstehungsgeschichte einer
Vorschrift kommt fÃ¼r deren Auslegung nur insofern Bedeutung zu, als sie die
Richtigkeit einer nach den angegebenen GrundsÃ¤tzen erhaltenen Auslegung
bestÃ¤tigt oder Zweifel behebt, die auf dem angegebenen Weg nicht ausgerÃ¤umt
werden kÃ¶nnen (BVerfGE 1, 299, 312; 11, 126, 129 f). Bei Anlegung dieser
MaÃ�stÃ¤be steht zunÃ¤chst fest, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG Personen
sind, die in einer Kapitalgesellschaft regelmÃ¤Ã�ig tÃ¤tig sind. Weiterhin steht fest,
daÃ� in einer AG in erster Linie die Vorstandsmitglieder wie Unternehmer
selbstÃ¤ndig tÃ¤tig sind. Jedenfalls kÃ¤men in dieser Hinsicht auÃ�er ihnen
allenfalls die Mitglieder des allerdings nicht allzu hÃ¤ufig tagenden (vgl Â§ 110 AktG
) Aufsichtsrates in Betracht. Der Senat hÃ¤lt es fÃ¼r ausgeschlossen, daÃ� in Â§
545 Satz 1 Nr 2 RVO nur die Vorstandsmitglieder einer AG gemeint sein kÃ¶nnen,
die Ã¼ber die Mehrheit des Aktienkapitals oder zumindest Ã¼ber eine
SperrminoritÃ¤t verfÃ¼gen. Derartige VerhÃ¤ltnisse sind bei einer AG untypisch.
Sie mÃ¶gen bei solchen mit niedrigem Grundkapital vorkommen. Je hÃ¶her jedoch
das Grundkapital ist, um so seltener tritt der Fall ein, daÃ� ein Vorstandsmitglied
mit seinem eigenen Aktienkapital die Gesellschafterversammlung und somit die AG
beherrscht. Es kann aber nicht angenommen werden, daÃ� das Gesetz die
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Vorstandsmitglieder einer "kleinen" AG eher fÃ¼r "wie Unternehmer selbstÃ¤ndig
tÃ¤tig" hÃ¤lt als die Vorstandsmitglieder einer "groÃ�en" AG. Â§ 545 Satz 1 Nr 2
RVO ist daher nur so auszulegen, daÃ� Vorstandsmitglieder einer AG sich stets
dann freiwillig versichern kÃ¶nnen, wenn sie nicht nach Gesetzesvorschriften
auÃ�erhalb der Regelung des Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO (zB nach Â§ 539 Abs 1 Nr 5
Fall 2 RVO) oder nach der Satzung des UnfallversicherungstrÃ¤gers versichert sind.
Ergibt somit die Auslegung des Â§ 545 Satz 1 Nr 2 RVO, daÃ� Vorstandsmitglieder
einer AG die Grundvoraussetzungen fÃ¼r eine freiwillige Versicherung erfÃ¼llen, ist
damit zugleich ausgeschlossen, daÃ� sie als abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte
versicherungspflichtig sein kÃ¶nnen; denn eine Anwendung des Â§ 545 Satz 1 Nr 2
RVO setzt unabhÃ¤ngig von der EinschrÃ¤nkung "soweit sie nicht schon kraft
Gesetzes oder kraft Satzung versichert sind" voraus, daÃ� eine Versicherung nach 
Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO nicht besteht.

Wie in den genannten Gesetzesmaterialien ausgefÃ¼hrt ist, bestand zumindest im
Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs eines RÃ�G im Jahre 1991 fÃ¼r den in Â§ 545
Satz 1 Nr 2 RVO bezeichneten Personenkreis "hÃ¤ufig keine MÃ¶glichkeit, in den
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung aufgenommen zu werden". Hieraus
schlieÃ�t der Senat, daÃ� jedenfalls in dem genannten Jahr Vorstandsmitglieder
hÃ¤ufig nicht versicherungspflichtig und nicht zur freiwilligen Versicherung
berechtigt waren. Die hier getroffene Auslegung, daÃ� Vorstandsmitglieder einer
AG in keinem Falle nach Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO versicherungspflichtig sind, trifft
daher jedenfalls bereits fÃ¼r den Rechtszustand im Jahre 1991 zu.

Unterliegen somit alle Vorstandsmitglieder einer AG bei TÃ¤tigkeiten fÃ¼r das
Unternehmen, dessen Vorstand sie angehÃ¶ren, nicht der Versicherungspflicht nach
Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO, so trifft dies auch fÃ¼r die Vorstandsmitglieder der
KlÃ¤gerin zu, soweit sie fÃ¼r diese tÃ¤tig sind.

Auch die Ã¼brigen VersicherungspflichttatbestÃ¤nde des Â§ 539 RVO sind nicht
erfÃ¼llt. Das gilt insbesondere fÃ¼r Â§ 539 Abs 2 RVO; denn ein wie ein
Unternehmer selbstÃ¤ndig TÃ¤tiger kann â�� jedenfalls in dem Unternehmen, fÃ¼r
das er regelmÃ¤Ã�ig tÃ¤tig ist â�� nicht wie ein abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigter tÃ¤tig
sein (vgl Lauterbach/Schwerdtfeger, aaO, Â§ 2 RdNr 659 mwN).

Da das LSG somit zu Recht die berichtigten Beitragsbescheide fÃ¼r die Jahre 1991
bis 1994 sowie die Bescheide Ã¼ber die Erhebung von SÃ¤umniszuschlÃ¤gen
aufgehoben hat, war die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 26.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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